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Verordnung über die Erhebung der Gebrauchsabgabe

Sachverhalt

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde hat in seiner Verordnung vom 1.1.2006 die Einhebung der Höchstsätze gemäß NÖ Gebrauchsabgabengesetz 1973 (LGBl. 3700-4) beschlossen.    
Der niederösterreichische Landtag hat am 1. Juli 2010 eine Änderung des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973, LGBI 3700, beschlossen. Diese Novelle wurde am 31. August 2010 mit LGBI. 3700-7 kundgemacht und tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. In dieser Novelle wurden neue Abgabentatbestände sowie neue Höchstsätze festgelegt. 
Der Gemeinderat möge, ausgenommen der im Antrag angeführten Tarife, die Höchstsätze gemäß der Novelle zum NÖ Gebrauchsabgabegesetz, beschließen. 

Bgm Mag. Ram stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat

folgenden 

                                                      Antrag
VERORDNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG EINER GEBRAUCHSABGABE

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend beschließt am 22.12.2010 für den über den widmungsmäßigen Zweck hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Grund in der Gemeinde die Einhebung einer Gebrauchsabgabe nach den Bestimmungen des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973, LGBl. 3700, in der derzeit geltenden Fassung, wie folgt:

Die Gebrauchsabgabe ist von allen Gebrauchsarten des Tarifes des NÖ Gebrauchs​abgabegesetzes 1973 mit den dort angeführten Höchstsätzen zu entrichten.
Abweichend von den Höchsttarifen setzt der Gemeinderat folgende Tarife fest: 
Tarif 1
Für die Lagerung von Baustoffen und Schutt sowie für die Aufstellung von Baugeräten, Gerüsten, Container, Lademulden, Bauhütten und dergleichen, für mehr als 3 Tage 
je angefangenen 5 m² der bewilligten Fläche € 2,50
Für ein Monat mindestens € 15,--.      
Tarif 2

Für Vorgärten (Aufstellung von Tischen, Stühlen u.ä., sogenannte Schanigärten) vor

Geschäftslokalen aller Art 

je angefangenen 10 m² der bewilligten Fläche und je begonnenem Monat € 2,50.
Tarif 3

Für Warenausräumungen oder Warenaushängungen und für die Aufstellung von

Behältern zur Lagerung oder Aufbewahrung von Sachen

je angefangenen 5 m² der bewilligten Fläche und je begonnenem Monat  € 2,--
Tarif 4

Für das Auf- bzw. Abstellen von Kraftfahrzeugen ohne Kennzeichen

je begonnenem Monat und je KFZ  € 15,--
Tarif 15

Für Gebrauchsarten, die nur vorübergehend ausgeübt werden

je begonnenem Tag höchstens 2% der Jahresabgabe

Die Verordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunächst folgt.
angeschlagen:                                                                              __________________________

abgenommen:                                                                                             Bürgermeister

Wechselrede:  StR Ing. Rausch, Bgm Mag. Ram, GR Stumpf, Bgm Mag. Ram, StR Bayer, Bgm Mag. Ram, 
Beschluss-Abstimmungsergebnis:      
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

